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Definition der Fragestellung und Ausblick
auf den Gang der Untersuchung

Auswirtige Kulturverwaltung — schon der Begriff umreift das Spannungsfeld,
das den Gegenstand dieser Arbeit bildet, scheinen doch Kultur und Verwaltung
nicht unbedingt fiir ein harmonisches Miteinander pradestiniert. Wie weit 148t
sich Kultur ,,verwalten®, wie gut kann Verwaltung Kultur pflegen? Und welchen
Status hat im Bereich des Staats- und Vo6lkerrechts eine Institution, die mitten in
diesem Spannungsfeld aus Staat, kiinstlerischer Freiheit, Verwaltung, Kultur
und nicht zuletzt den Vorgaben der Auenpolitik angesiedelt ist?

Auf diese Fragen versucht die Untersuchung eine Antwort zu finden. Im
Zentrum der Analyse steht das Goethe-Institut, die groBte und bedeutsamste der
zahlreichen Mittlerorganisationen der auswirtigen Kulturpolitik, derer sich die
Bundesrepublik bedient. Organisiert als eingetragener Verein, titig im Bereich
von Sprache und Kultur, erscheint es zunichst als ,,Privater und potentieller
Grundrechtstriger, namentlich im Bereich der Meinungsdulerungs-, Presse-
und Kunstfreiheit.

Auf der anderen Seite ist der Verein durch einen Vertrag mit der Bundesre-
publik Deutschland verbunden, der ihn zum Subventionsempfinger macht, ihm
bestimmte Staatsaufgaben im Bereich der auswirtigen Kulturpolitik zuweist und
staatliche Kontrollmechanismen statuiert. Der Anteil der festen Kosten, insbe-
sondere fiir Personal, im Etat des Goethe-Instituts ist mittlerweile so groB,' daB
schon geringe Kiirzungen im Bereich der Programmittel drastische Auswirkun-
gen haben, obwohl die Kiirzung gemessen am Gesamtetat gering erscheinen
mag. Vielerorts wird daher aufgrund der diversen staatlichen Vorgaben bemén-
gelt, das Goethe-Institut habe nahezu den Status einer nachgeordneten Behdrde
erreicht. Aber hat es das wirklich? Mit dieser Arbeit soll versucht werden, den
Status des Instituts im Verhiltnis zur Bundesrepublik und zu auswirtigen Staa-
ten in bestimmten Bereichen zu kldren. Dazu gehort die staatsrechtliche Frage,
ob der Verein sich etwa bereits so weit der staatlichen Organisations- und
Handlungsform angenghert hat, da er gegeniiber seinem Personal oder gastie-
renden Kilnstlern an die Grundrechte gebunden ist, oder ob er vielmehr selbst
Grundrechtsschutz genieit. Eng mit einem etwaigen Grundrechtsschutz des

"'Von den 1995 auf alle Mittlerorganisationen der auswirtigen Kulturpolitik entfal-
lenden 303.295.000,— DM standen nach Kapitel 05 04 des Kulturhaushalts des Auswir-
tigen Amtes lediglich 804.000,— DM fiir Projekte zur Verfiigung; die Betriebskosten
betrugen 294.548.000,—- DM.



24 Fragestellung und Gang der Untersuchung

Goethe-Instituts verbunden ist die Frage nach der verfassungsrechtlich zuldssi-
gen Reichweite dieser Aufgabenprivatisierung: Wie weit reicht iiberhaupt die
staatliche Verbandskompetenz im Bereich der auswirtigen Kulturpolitik — er-
fait sie beispielsweise tatsichlich alle vom Goethe-Institut fiir den Staat wahr-
genommenen Aufgaben? —, und welche Grenzen setzt das Grundgesetz der De-
legation dieser Aufgaben auf den Verein?

Der staats- und verfassungsrechtlichen Untersuchung des Status des Goethe-
Instituts schlieft sich die Betrachtung seines volkerrechtlichen Status an. Hier
wurde der Bereich der ,,Privileges and Immunities* ausgewihlt, also die Frage,
ob das Institut im Ausland den Status eines staatlichen Kulturinstituts mit et-
waigen Vorrechten und Befreiungen innehat oder wie ein auslandischer Privater
behandelt wird. Solche Vorrechte und Befreiungen konnten sich aus Kulturab-
kommen, sonstigen volkerrechtlichen Vertragen oder aus dem Volkergewohn-
heitsrecht ergeben.

Gerade im Bereich des Volkerrechts gibt es noch weitere interessante Frage-
stellungen: So protestieren gelegentlich ausldndische Staaten, seien es der Emp-
fangsstaat eines Goethe-Instituts oder ein dritter Staat, gegen eine behauptete
Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten durch eine Veranstaltung des
Goethe-Instituts. Auch hier kommt es auf die Zurechnung des Vereins zum
Staat an, doch stellt sich im Bereich des volkerrechtlichen Deliktsrechts die Zu-
rechnungsproblematik etwas anders dar als im Bereich der Vorrechte und Be-
freiungen, da dem Staat unter bestimmten Voraussetzungen auch Handlungen
Privater als Volkerrechtsverstol zugerechnet werden konnen, sofern ihn eine
Verhinderungspflicht traf. Wegen der besonderen Komplexitit des volkerrecht-
lichen Interventionsverbots bleibt dieses Gebiet aus der Untersuchung ausge-
klammert. Das gleiche gilt fiir die Frage nach den Grenzen der Territorialhoheit.
Kann die Bundesrepublik einfach ein Goethe-Institut auf fremdem Staatsgebiet
eroffnen, oder bedarf sie dazu der Einwilligung des Empfangsstaats? All diese
Fragen lassen sich erst nach Kldrung der hier behandelten Fragen beantworten.
Vorfrage fiir das soeben aufgeworfene Problem der Territorialhoheit der Emp-
fangsstaaten ist wiederum der Status des Goethe-Instituts als (halb-)staatlicher
Verwaltungstréger oder Privater, weiter die Frage nach den ihm zur Verfiigung
stehenden Handlungsformen, insbesondere ob es mit Hoheitsgewalt belichen
wurde. Die Antwort auf all diese Fragen zu geben, wiirde den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.

Daher beschrinkt sich die Untersuchung auf den Status des Goethe-Instituts
im Staats- und Volkerrecht. Die gefundenen Ergebnisse — innerstaatlicher Status
als Grundrechtsberechtigter oder Grundrechtsverpflichteter; volkerrechtlicher
Status als Trdger von Vorrechten und Befreiungen oder Privater — ermoglichen
eine abschlieBende Beurteilung der Vor- und Nachteile der bestehenden Orga-
nisationsform und machen deutlich, aus welchem Grunde man trotz aller Kritik
nach wie vor an ihr als einer gelungenen Form auswirtiger Kulturverwaltung
festhalt.



Erster Teil
Rechtstatsachen
A. Einfiihrung

Das ,,Goethe-Institut zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur
Forderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit“ ist ein eingetrage-
ner gemeinniitziger Verein mit Sitz in Miinchen. Es betreibt derzeit 131 Insti-
tute in 76 Lindern' und pflegt seit langem kulturelle Kontakte mit iiber 130
Staaten.? Viele Institute waren zunichst Kulturzentren des Auswirtigen Amtes,
die lediglich durch Personal des Goethe-Instituts betreut wurden.’ Daneben gibt
es zahlreiche deutsche Lesesile in Mittel-, Ost- und Siidosteuropa sowie etwa
180 deutsch-ausléndische Kulturgesellschaften, die teils vom Auswirtigen Amt,
teils vom Goethe-Institut geférdert und von letzterem mit Kulturprogramm und
in der Deutschlehrerbetreuung unterstiitzt werden. Hinzu kommen 18 Goethe-
Institute in Deutschland (16 in den ,,alten” Bundesldndern und im ehemaligen
Berlin (West)® sowie seit 1996 eines in Weimar® und eines in Dresden’) und

' Gl-Jahrbuch 1997/98, S. 64 ff. Hinzu kommt seit 1998 ein Griindungsbiiro in den
paléstinensischen Autonomiegebieten.

% Arnold, S. 104 f.

3So gab es 1960 12 Kulturinstitute des Auswirtigen Amtes, vgl. BT-Prot. HI/119.
Sitzung vom 23.6.1960, S. 6882. Rudolf, Mittlerorganisationen, S. 145, spricht unter
Bezug auf den Bericht der Abteilung fiir auswirtige Kulturpolitik des Auswirtigen Am-
tes von 1973, S. 32, im Jahr 1975 noch von ,.einigen Instituten. Der ebenfalls 1975 ab-
geschlossene Bericht der Enquéte-Kommission Auswirtige Kulturpolitik, BT-Drucks.
7/4121 vom 7.10.1975, S. 44, Punkt 233, nennt demgegeniiber fir 1975 nur noch ein
einziges vom Auswirtigen Amt unmittelbar verwaltetes Kulturinstitut. Im September
1993 gab es nach Auskunft des GI-Pressereferats keine bundeseigenen Kulturzentren
mehr im Ausland, jedoch existieren dem Auswirtigen Amt nachgeordnete deutsche
Informationszentren* in New York — dies seit 30 Jahren —, seit 1993 auch in Paris und
London, inzwischen iiberdies in Moskau. Sie arbeiten mit dem Bundespresseamt zu-
sammen; die Abgrenzung zum Titigkeitsbereich des Goethe-Instituts ist unscharf (Grii-
nert/Mertens, Ein der Regierung genehmes Deutschlandbild, in: Frankfurter Rundschau,
14.6.1995).

4 Gl-Jahrbuch 1997/98, S. 142 ff. bzw. 162 ff.; dazu Sartorius, Vom Nachlegen der
Briketts, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.4.1998.

5 GI-Kurzinformationen, Stand 1991; Gl-Jahrbuch 1997/98, S. 58 ff.; deutsch 95/96.



	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Definition der Fragestellung und Ausblick auf den Gang der Untersuchung
	Erster Teil: Rechtstatsachen
	A. Einführung


